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Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten 
Türen und Tore ASR A1.7 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gemacht. 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht. 

Diese ASR A1.7 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen 
der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der 
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der 
Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit denselben 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.  

Die vorliegende Technische Regel beruht auf der BGR 232 „Kraftbetätigte Fenster, 
Türen und Tore“ des Sachbereichs „Bauliche Einrichtungen und Leitern“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Ausschuss für 
Arbeitsstätten hat die Inhalte der BGR 232 in Anwendung des Kooperationsmodells 
(vgl. Leitlinienpapier1 zur Neuordnung des Vorschriften- und Regelwerks im 
Arbeitsschutz vom 31. August 2011) als ASR in sein Regelwerk übernommen. 
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1 Zielstellung 

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und 

Betreiben von Türen und Toren in § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 sowie insbesondere in 

den Punkten 1.7 und 2.3 Abs. 2 in dem Punkt 1.7 des Anhanges der 

Arbeitsstättenverordnung.  

2 Anwendungsbereich 

(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben von Türen und 

Toren in Gebäuden und auf dem Betriebsgelände sowie in vergleichbaren 

betrieblichen Einrichtungen, die sich auf dem Gelände eines Betriebes oder einer 

Baustelle befinden und zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben. 

Sie gilt nicht für Türen und Tore von maschinellen Anlagen (z. B. Aufzugs-anlagen) 

und nicht für provisorische Türen und Tore auf Baustellen.  

(2) gestrichen 

Hinweis: 
Für die barrierefreie Gestaltung der Türen und Tore gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A1.7: Ergänzende Anforderungen zur 
ASR A1.7 „Türen und Tore“. 

Hinweise: 
1. Für die barrierefreie Gestaltung der Türen und Tore gilt die 
ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A1.7: Ergänzende 
Anforderungen zur ASR A1.7 „Türen und Tore“. 

2. Bestimmungen zu Türen und Toren im Verlauf von Fluchtwegen enthält die 
ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“. 

... 

http://www.baua.de/


- inoffizieller Textauszug - maßgeblich ist der im GMBl bekanntgemachte ASR-Text - 
- 3 - 

 

- Ausschuss für Arbeitsstätten – ASTA-Geschäftsführung – BAuA – www.baua.de - 

4 Planung von Türen und Toren 

(1) Türen und Tore sind so anzuordnen, dass sie sicher bedient werden können. 

Durch ihre Anordnung dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen entstehen, 

beispielsweise durch Aufschlagen des Flügels in einen Treppenlauf. 

(2) Türen und Tore sollen so angeordnet und gestaltet sein, dass sich möglichst 

kurze Wege innerhalb der Arbeitsstätte ergeben und keine Gefährdungen durch 

Windbelastung entstehen. Die Entstehung von störendem Luftzug (Zugluft) sollte 

vermieden werden (siehe ASR A3.6 „Lüftung“). 

(3) Türen und Tore müssen so angebracht sein, dass sie in geöffnetem Zustand 

die erforderliche Mindestbreite vorbeiführender Verkehrswege nicht einengen (siehe 

ASR A1.8 „Verkehrswege“). 

(4) Die Betätigung von Türen und Toren muss vom Fußboden aus oder von einem 

anderen sicheren Bedienort aus möglich sein. 

(5) Griffe und andere Einrichtungen für die Betätigung von Türen und Toren dürfen 

mit festen und beweglichen Teilen der Tür oder des Tores oder deren Umgebung keine 

Quetsch- oder Scherstellen bilden. 

(6) Die Durchgangsbreite und -höhe von Türen und Toren richtet sich nach den 

Mindestmaßen von Fluchtwegen (siehe ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, 

Flucht- und Rettungsplan“).  

Türen und Tore in Zugängen, die nur der Bedienung, Überwachung und Wartung 

dienen, sollen 0,50 m in der lichten Durchgangsbreite und 1,80 m in der lichten 

Durchgangshöhe nicht unterschreiten. Auf die Anstoßgefährdung im Kopfbereich, die 

aufgrund dieser verringerten Durchgangshöhe besteht, ist mit einer Kennzeichnung 

nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ hinzuweisen. 

(6) Die Durchgangsbreite und -höhe von Türen und Toren richtet sich nach den 

Mindestmaßen von Fluchtwegen (siehe ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“). 

Türen und Tore in Zugängen, die nur der Bedienung, Überwachung und Instand-

haltung dienen, sollen 0,60 m in der lichten Durchgangsbreite und 1,80 m in der lichten 

Durchgangshöhe nicht unterschreiten. In Gebäuden, die bis zum 30.9.2022 bereits 
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errichtet waren oder deren Bauantragstellung bis zu diesem Termin erfolgt ist, dürfen 

Türen und Tore mit einer lichten Mindestbreite von 0,50 m eingerichtet oder solange 

betrieben werden, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich 

erweitert oder umgebaut werden. Auf die Anstoßgefährdung im Kopfbereich, die 

aufgrund dieser verringerten Durchgangshöhe besteht, ist mit einer Kennzeichnung 

nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ hinzuweisen. 

(7) Rahmen von Türen und Toren dürfen keine Stolperstellen bilden (siehe 

ASR A1.5/1,2 „Fußböden“). Höhenunterschiede sollen durch Schrägen angeglichen 

oder gekennzeichnet (siehe ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

kennzeichnung) werden. 

... 

9 Anforderungen an Türen und Tore im Verlauf von Fluchtwegen 
gestrichen 

(1) Automatische Schiebetüren und Schnelllauftore (ausgenommen Feuer- und 

Rauchschutztüren und -tore) dürfen nur verwendet werden, wenn sie bei Ausfall der 

Energiezufuhr selbsttätig öffnen oder über eine manuelle Öffnungsmöglichkeit (Break-

out) verfügen. Automatische Karusselltüren dürfen nur verwendet werden, wenn sich 

Teile der Innenflügel ohne größeren Kraftaufwand (siehe Punkt 10.1 Abs. 3) von Hand 

und ohne Hilfsmittel sowie in jeder Stellung der Tür auf die erforderliche 

Fluchtwegbreite öffnen lassen. Weitere Bestimmungen zu Türen und Toren im Verlauf 

von Fluchtwegen enthält die ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und 

Rettungsplan“. 

(2) Die Anzahl und Lage von Türen und Toren ergibt sich insbesondere aus den 

Fluchtweglängen nach ASR A2.3. 

... 
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